
Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

und die Wahl zum Landtag Mecklenburg- Vorpommern 

am  26. September 2021 

1. Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben aufgeführten Wahlen für die Wahlbezirke der Stadt Lübtheen 

wird in der Zeit vom 6. September 2021 bis 
(20. bis 16. Tag vor der Wahl) 

10. September 2021 

während der allgemeinen Öffnungszeiten') 

Stadtverwaltung Lübtheen, Salzstr. 17, 19249 Lübtheen (Zimmer 2, nicht barrierefrei) telef. Terminvereinbarung 

unter Tel.: 038.855/ 711-35 Frau Haubold erforderlich 
(Ort der Einsichtnahme) 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis für die betreffende Wahl eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 

10. September 2021 bis 10:00 spätestens am     Uhr, bei der Stadt Lübtheen, Salzstr. 17, Zi. 2 
(16. Tag vor der Wahl) Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. September 2021 
(21. Tag vor der Wahl) 

eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen/ einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wahlscheine werden bei der Erfüllung der wahlrechtlichen Voraussetzungen für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl 
getrennt erteilt. 
4.1 Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl hat, kann an der Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 

Wahlkreis 12 Schwerin-Ludwigslust-Parchim I-Nordwestmecklenburg I 
(Nummer und Name) 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder 
durch Briefwahl 

teilnehmen. 

4.2 Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an der Wahl zum Landtag Mecklenburg-Vorpommem im Wahlkreis 

Wahlkreis 17 Ludwigslust- Parchim I 
(Nummer und Name) 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder 
durch Briefwahl 

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 für die Wahl zum Deutschen Bundestag 



Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein der Bundes-
tagswahl bzw. den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein der Landtagswahl so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingehen. 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AGe unentgeltlich befördert. 

Sie können auch bei der auf den Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden. 
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1) Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder ni anierefrel ist 

Wenn mehrere Einsichtsstellen eingerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dergleichen oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
3) Nichtzutreffendes streichen. 
4) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben 
5) Gemäß § 36 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen. 


